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Beratung über 

 Errichtung einer Geschäftsordnung der Zweckverbandsversammlung, 

 Errichtung einer Geschäftsordnung der Verbandsleitung 

   

Die Zweckverbandsmitglieder gehen davon aus, dass die Leitungsstruktur des Zweckverbandes schlank 

gehalten werden soll. Eine Geschäftsordnung der Zweckverbandsversammlung könnte bei überbor-

denden Regelungen diesem Grundansatz widersprechen. Der Aufgabenkatalog gemäß § 7 und die 

Durchführungsvorschriften gemäß § 8 Zweckverbandssatzung sind bereits umfassend geregelt. Das 

spräche gegen eine Geschäftsordnung der Zweckverbandsversammlung. 

 

Andererseits wurde in § 7 Abs. 2 lit. c) ausdrücklich der Erlass einer Geschäftsordnung für die Zweck-

verbandsversammlung vorgesehen. Das spräche für eine Geschäftsordnung der Zweckverbandsver-

sammlung. 

 

Da der Zweckverband neu gegründet ist, könnte sich erst im Tagesgeschäft herausstellen, ob die Erar-

beitung und der Erlass einer Geschäftsordnung der Zweckverbandsversammlung erforderlich werden. 

 

 

Die Zweckverbandsversammlung ist sich einig, dass eine Geschäftsordnung der Zweckverbandsver-

sammlung 

 

 

erarbeitet wird ___  nicht erarbeitet wird ___ zunächst zurückgestellt wird ___ 

 

 

Gemäß § 9 Abs. 2 Zweckverbandssatzung werden die Verbandsvorsteherin oder der Verbandsvorste-

her (Verbandsleitung) sowie deren Stellvertreterin oder Stellvertreter von der Zweckverbandsver-

sammlung für die Dauer von fünf Jahren gewählt. Die Verbandsleitung führt die Geschäfte der laufen-

den Verwaltung des Zweckverbandes nach Maßgabe der Gesetze, der Zweckverbandssatzung und der 

Beschlüsse der Zweckverbandsversammlung (§ 9 Abs. 3 Satz 1 Zweckverbandssatzung). Sie vertritt den 

Zweckverband gerichtlich und außergerichtlich (§ 9 Abs. 3 Satz 2 Zweckverbandssatzung). Darüber hin-

aus hat die Verbandsleitung die Zweckverbandsversammlung über alle wichtigen Angelegenheiten des 

Zweckverbandes zu unterrichten (§ 9 Abs. 4 Zweckverbandssatzung). Weitere Aufgaben der Verbands-

leitung sind in § 9 Abs. 5 Zweckverbandssatzung geregelt. 

 

Eine Geschäftsordnung der Verbandsleitung könnte die Kommunikation zwischen Verbandsleitung 

und Zweckverbandsversammlung näher ausgestalten. Insbesondere könnten beispielsweise nähere 

Regelungen zu § 9 Abs. 4 Zweckverbandssatzung aber auch zu zeitlichen Vorgaben, wie die Erstellung 

und Präsentation des Wirtschaftsplanes in der Zweckverbandsversammlung oder die Erstellung und 
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Vorstellung des Jahresabschlusses in der Zweckverbandsversammlung, in einer Geschäftsordnung nä-

her geregelt werden. 

 

Zweckverbandsversammlung und Verbandsleitung könnten gemeinsam eine solche Geschäftsordnung 

ausarbeiten, die den Interessen beider Organe gerecht wird. 

 

Da der Zweckverband neu gegründet ist, könnte sich erst im Tagesgeschäft herausstellen, ob die Erar-

beitung und der Erlass einer Geschäftsordnung der Verbandsleitung erforderlich werden. 

 

 

Die Zweckverbandsversammlung ist sich einig, dass eine Geschäftsordnung der Verbandsleitung 

 

 

erarbeitet wird ___  nicht erarbeitet wird ___ zunächst zurückgestellt wird ___ 
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